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50 40 Jahre Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.

Die Konferenz iibernahm die Arbeit und beschloB, alle 17 Fra-
gen, die das Departement in der Folge der Konferenz in der gan-
zen Angelegenheit stellte, sorgfidltig abzukliren und zu beant-
worten. Die Kommission, die von der Konferenz zur Priifung
und ndhern Beratung bestellt wurde, bestand aus den Erziehungs-
direktoren: Dr. Karl Hafner-Ziirich; Dr. Alfred Rudolf-Bern; J. Miil-
ler-Ndfels/Glarus; J. Piller-Freiburg; Walter Hilfiker-Liestal/ Basel-
land; Dr. A. Rémer - St. Gallen; Dr. A. Nadig - Chur/Graubiinden;
Staatsrat E. Celio-Bellinzonal/Tessin. Den Vorsitz fiihrte Erziehungs-
direktor Dr. 4. Romer - St. Gallen, der der wichtigen Sache Kraft
und Zeit schenkte. In verschiedenen Sitzungen im 1. Semester
1938 (Olten 7. Mirz, Bern 30. Mai, Chexbres 13. Juni) wurde
unter Beiziehung weiterer Instanzen, Staatsbiirgerkurse, ,,Archiv®,
Vereinigte Lehrmittelverlage) das Problem in Detailfragen auf-
gelost und durchberaten auf Grund des zusammengetragenen
Materials. In einem kurzgehaltenen, aber dennoch einliB-
lichen, mit Material reich belegten SchluBberichte faBte dann
Kommissionsprisident Dr. Romer das Ganze zusammen und legte
ihn der fiir dieses Traktandum eigens zusammengerufenen Kon-
ferenz vor auf der Tagung in Ziirich am 29. Juni 1938 in Gegen-
wart von Bundesrat Etter, der wiederum von der Konferenz ein-
geladen war. Dieser Bericht mit allen Beilagen war die Antwort
der Konferenz auf die 17 durch den Bund gestellten Fragen. Wir
heften den interessanten Bericht, Ergebnis einer grundlegenden
Arbeit, im Anhang mit allen iibrigen Dokumenten dem , Archiv*
bei. Sie vermogen am allerbesten darzutun, mit welcher Umsicht
und Griindlichkeit die Konferenz bei ihrer Arbeit vorgeht, und
aus welchem Geiste heraus sie geleistet wird. Nachlebende Ge-
schlechter mogen einmal, wenn sie hier weiterarbeiten wollen,
dankbar erkennen, wie unsere Zeit das Erbe der Viter hiitet.

7. Die Maturitdtsreform.

Es ist sehr interessant, die Phasen zuriickzuverfolgen, welche
das Studium dieser Frage durchlaufen hat. Um so interessanter,
als die Bundesgesetzgebung der Jahre 1925—331), als Ergebnis
jahrzehntelanger Auseinandersetzung zwischen Bund und Kanto-
nen, diese veranlaBte, in der Folge ihr Mittelschulwesen nach
den Bestimmungen des Bundes zu richten, ein ProzeB, der sich
durch verschiedene Jahre hindurchzog.?) Damit schien ein Ab-

1) Verordnung iiber die Anerkennung von Maturititsausweisen durch den
Bundesrat vom 20. Januar 1925, mit Abdnderung vom 4. Dezember 1933. —
Reglement fiir die eidgenossischen Maturitdtspriifungen vom 20. Januar 1925,
mit Abdinderung vom 4. Dezember 1933. — Reglement fiir die eidgendssische
Maturititskommission vom 23. Januar 1935.

%) Solche Bestimmungen, die der kantonalen Hoheit Schranken setzen.
bestehen vor allem im Hinblick auf jene Berufsarten, in denen laut Art. 33
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schluB der eifrig betriebenen Reformbestrebungen in Bund und
Kanton erreicht zu sein. Indessen zeigte sich, dal das Problem
die letzte Formulierung noch nicht gefunden hatte, indem die
betroffenen Kreise (kantonale Schulbehorden, Mittelschullehrer-
schaft, Presse und weitere Offentlichkeit) neue und alte Wiinsche
wieder anzumelden hatten. Mit der Eingabe der Erziehungsdirek-
tion des Kantons Baselstadt im Jahre 1937 kam die Frage im
Kreise der Konferenz wiederum zur Sprache.

Wir versuchen im folgenden, die geschichtlich wichtigen
Daten zu diesem Problem festzuhalten. Sie fiithren uns tief in das
19. Jahrhundert. Wer sich iiber die damals eingeschlagenen Wege
im einzelnen orientieren mochte, der sei auf die Arbeit von Dr.
Albert Huber!) verwiesen, der die Geschichte des Problems bis
1913 umreiBt.

Das Bundesgesetz betreffend die Freiziigigkeit des Medizinal-
personals in der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 19. De-
zember 1877 sieht in Art. 6 ein Priifungsregulativ vor, das der
Bundesversammlung zur Genehmigung zu unterbreiten ist. Am
2. Juli 1880 sodann ist eine Verordnung fiir die eidgensssischen
Medizinalpriifungen mit einem Anhang und Maturititsprogramm
je fiir Mediziner, Pharmazeuten und Veterinire erlassen worden.
Diese Verordnung enthidlt bereits Vollziehungsbestimmungen,
welche unter anderem anordnen, daB sich der leitende AusschufB
der Medizinalpriifungen durch Abordnungen von der Beriicksich-
tigung der Maturitidtsprogramme durch die Gymnasien iiberzeugen
konne. In diesen Vollziehungsbestimmungen ist ferner vorge-
sehen, daB, wenn Studierende keine Maturititsausweise beibrin-
gen, sie an eine der bestehenden Maturititskommissionen gewie-
sen werden konnen. Die Bundesversammlung hat die Vorlage des
Bundesrates unterm 2. Juli 1880 genehmigt. nicht ohne an der-
selben erhebliche Modifikationen anzubringen. So ist das Griechi-
sche als fakultativ erklidrt worden, was der Bundesrat in seinem
Antrag nicht gewollt hat. Dann folgt die Verordnung fir die
eidgenossischen Medizinalpriifungen vom 19. Mirz 1888 mit Matu-
rititsprogrammen a) fiir Arzte, Zahnirzte und Apotheker, b) fiir
Veterindre. Die Vollziehungsbestimmungen dieser Verordnung
sind etwas einlidBlicher als diejenigen des Erlasses von 1888 und
befassen sich unter anderem auch mit der Form des Reifezeug-

der Bundesverfassung Befdhigungsnachweise erworben werden konnen, die fiir
die ganze Eidgenossenschaft giiltig sind. So stellt der Bund die Maturitats-
programme auf fiir zukiinftige Mediziner, Zahnirzte, Apotheker und Tier-
drzte. (Seit 1913 kann auch ein eidgenossisches Patent fiir Grundbuch-
geometer erworben werden.)

1) Unterrichtsjahrbuch 1911, Dr. Albert Huber, Die Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren 1897—1912. (S. 27 ff.)
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nisses, mit dem Verzeichnis der zur Ausstellung von Maturitits-
ausweisen berechtigten Schulen, den Kompetenzen des eidgenotssi-
schen Departements des Innern, sich durch Delegierte bei den
Priifungen von der Beobachtung der Maturitidtprogramme zu
iiberzeugen. Der BundesratsbeschluB vom 25. Januar 1889 betref-
fend teilweise Ergidnzung und Abidnderung der Verordnung vom
19. Miirz 1888 bringt nicht viel Neues (Ubergangsbestimmung be-
treffend die Zahnirzte, wonach den Betreffenden erlaubt ist, sich
innerhalb der folgenden drei Jahre noch an den Schulen priifen
zu lassen, an denen sie studiert haben, Zerlegung der Maturitit
in Teilpriifungen). Einen weitern Schritt brachte der Bundesrats-
beschluB vom 10. Miarz 1891 betreffend die Aufstellung einer eid-
genossischen Maturitdtskommission, sodann in Ausfiihrung des-
selben das ,,Regulativ fiir die eidgenossischen Maturitdtspriifun-
gen der Kandidaten der Medizin®, am 1. Juli 1891 vom eidgendssi-
schen Departement des Innern erlassen. Ein Kreisschreiben des
Departements vom 3. Juli 1891 teilte den Kantonsregierungen den
BundesratsbeschluB vom 10. Mirz 1891 betreffend Aufstellung
einer Maturitdtskommission und deren Zusammensetzung mit. Die
eingesetzte eidgenodssische Maturitdtskommission hat sodann die
Prisidenten der eidgenossischen Medizinalpriifungskommissionen
ersucht, durch eine Publikation den Kandidaten vorzuschreiben,
ihre Maturitatszeugnisse durch den Prasidenten der eidgenossi-
schen Maturitdtskommission visieren zu lassen. Da dieser Bun-
desratsbeschluB8 von 1891 und das dazu gehorende Regulativ nicht
in die amtliche Sammlung der eidgenossischen Gesetze und Ver-
ordnungen aufgenommen, sondern im Bundesblatt veroffentiicht
wurden, ersteres unter dem Titel: ,,Aus den Verhandlungen des
Bundesrates®, letzteres unter ,,Bekanntmachungen der Departe-
mente®“, wandten sich im Frithjahr 1893 die Erziehungsdirektoren
der Kantone Ziirich, Bern, Waadt und Genf mit einem Protest an
den Bundesrat.

Eine Reihe von Jahren herrschte Ruhe. Die Tatsache der
Griindung der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
brachte es mit sich, da mit zu den Geschéften der ersten Jahre
auch das Problem der Maturititspriifungen gehorte.

Die Eidgenossische Maturitdtskommission hatte 1899 Vorschlige
fiir neue Maturitatsprogramme vorgelegt, durch welche grund-
satzlich eine literarische Bildung mit den beiden altklassischen
Sprachen und eine realistische Richtung ohne diese ausgeschieden
waren. Zu diesen Vorschligen “duBerten sich die interessierten
Kreise, ganz speziell die Erziehungsdirektoren-Konferenz an der
Tagung in Ziirich am 19. April 1899, die sich durch ein Referat von
Erziehungsdirektor Gobat - Bern orientieren lieB. Im gleichen
Jahre tagte eine weitere Konferenz (Bern, 1./7. September) unter
dem Vorsitz von Bundesrat Lachenal. Die Vorschlige der Maturi-
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titskommission und diejenigen der Erziehungsdirektoren-Konfe-
renz wichen voneinander ab. Die Maturitdtskommission erhielt
darauf den Auftrag, neue Programme auszuarbeiten. Sie legte
einen Entwurf vor, in dem die Beschliisse der Konferenz beriick-
sichtigt waren. Doch arbeitete nun das Departement des Innern
eine Vorlage aus, die der Bundesrat mit Stichentscheid des Prisi-
denten am 14. Dezember 1899 annahm. Sie sah eine literarische
und eine realistische Maturitidt vor. Dieses ,,Reglement betreffend
den Maturititsausweis fiir die Kandidaten der medizinischen Be-
rufsarten vom 14. Dezember 1899“ und die ,,Verordnung fiir die
eidgendossischen Medizinalpriifungen vom 11. Dezember 1899“ ent-
sprachen den Wiinschen der Konferenz nicht, so daB sie sich an
verschiedenen Tagungen im Jahre 1900 mit der Frage befaBte
und sich an den Bundesrat wandte mit dem Ersuchen, er mochte
das Reglement von 1899 sistieren. Diesem Wunsche wurde ent-
sprochen und das alte Reglement von 1888 wieder in Kraft gesetzt.
Die Eidgenossische Maturitdtskommission arbeitete nun wieder
ein Maturititsreglement aus im Auftrag des Departements des
Innern. Am 31. Mai 1901 legte sie den Entwurf vor, in dem sie
wieder ihren frithern Standpunkt bezog, wonach zwei Maturitits-
programme, eines mit literarischer Richtung mit obligatorischer
Priifung in Latein und Griechisch und eines mit realer Richtung
unter Ausschlufl der klassischen Sprachen aufzustellen seien. Zu
diesem Zeitpunkt mischten sich alle interessierten Kreise in die
Diskussion. Der leitende Ausschufl der eidgendssischéen Medizinal-
priifungen sprach sich in seinem Gutachten vom 10. Dezember 1901
gegen diesen Kommissionsentwurf aus und fiir ein Festhalten am
status quo, das heiBt Fakultativum des Griechischen und Ergiin-
zungspriifung in Latein fiir Realschulabiturienten. Auch die
Arzte bezogen Stellung und es folgte das Plebiszit der Arzte im
April 1902; 1302 sprachen sich fiir das bisherige Svstem, 93 zu-
gunsten des Entwurfs der Maturititskommission aus.

Die nichste Etappe war die Konferenz vom 12. und 13. Februar
1904 in Bern, einberufen und prisidiert von Bundesrat Dr. Forrer,
besucht vom leitenden AusschuBl der Maturititskommission und
einer Vertretung der Erziehungsdirektoren-Konferenz (Erziehungs-
direktoren Miiri-Aargau, Diiring-Luzern, Staatsschreiber Huber-
Ziirich). Eine Einigung kam schlieBlich zustande, indem man sich
auf der Grundlage der auBler Kraft gesetzten Vorlage der Maturi-
titskommission von 1899 einigte. Am 2. Mai 1905 erlief dann das
Departement des Innern eine provisorische ,Verordnung betref-
fend den Maturitidtsausweis fiir die Kandidaten der medizinischen
Berufsarten® und stellte sie zur Vernehmlassung zu. An der Ta-
cgung vom 22. Mai 1915 in Bad Stachelberg-Glarus behandelte die
Konferenz die Frage und machte einzelne Abianderungsvorschlage.
Als Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorlage wurde der 1. Novem-
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ber 1906 festgesetzt. Die Verordnung hatte eine Reihe von Vor-
schligen der Konferenz beriicksichtigt.

So hatte dieses wichtige Problem, das Bund und Kantone so
sehr in Anspruch nahm, die Konferenz in den Jahren 1898 bis 1906
beschaftigt.

Eine dritte Phase wurde nach dem Kriege eingeleitet, als das
eidgenossische Departement des Innern die Konferenz einlud, sich
mit den Vorentwiirfen zu einer neuen Regelung der ganzen Ange-
legenheit zu befassen. Das grundsitzlich Neue war die Aufstel-
lung von drei Priifungstypen. An der Tagung am 24. September
1921 in Stans referierte in einer die ganze Frage griindlich und
iiberlegen behandelnden Weise Erziehungsdirektor Mousson-Zii-
rich. Die Kommission hatte gute Vorarbeit geleistet. Die Diskus-
sion war auBerordentlich interessant. Sie anerkannte die Tat-
sache, daB die Maturititskommission Eingriffe in die Kompeten-
zen der Kantone vermied. Durch die Aufstellung von drei Prii-
fungstypen wurde ein Rahmen geschaffen, innerhalb dem die
Kantone ihre Mittelschulreform verwirklichen konnten. Der Refe-
rent bedauert, daB der Entwurf zwar eine Abriistung der Prii-
fungsfiacher bringe, nicht aber eine Entlastung der Schiiler, und
er gibt den Erziehungsdirektionen der einzelnen Kantone den Rat,
hier ihre Stimme zur Geltung zu bringen, wenn sie darangehen,
ihre Mittelschulen den neuen Bundesvorschriften anzupassen. Die
Kantone sollen iiberdies ihre Wiinsche dem Departement anmel-
den. Die Konferenz schlof sich dem Antrag des Referenten an,
sie moge sich mit den Vorschligen der Maturititskommission im
groBen und ganzen einverstanden erkldren. Damit war nun der
Boden geebnet fiir die Bundesgesetzgebung der Jahre 1925—1933.
1924 hatte an der Tagung in Olten noch einmal eine Diskussion
des Problems in der Konferenz stattgefunden; es wurde einfach
um eine Beschleunigung der Angelegenheit ersucht.

An dieser Stelle sei ganz kurz die materielle Losung der weit-
schichtigen Frage angedeutet und gezeigt, wo wir heute stehen.
Auf Grund der Maturititsverordnung vom 20. Januar 1925 aner-
kennt der schweizerische Bundesrat drei Typen wvon Maturitdts-
ausweisen: A, B, C. Der Inhaber eines Maturitidtsausweises nach
Typus A oder B ist ohne weiteres berechtigt zur Zulassung zu den
eidgenossischen Priifungen fiir die medizinischen Berufsarten
(Arzte, Zahnirzte, Apotheker, Tierirzte). Der Inhaber eines Aus-
weises nach Typus C hat eine Erginzungspriifung in Latein vor
der eidgenossischen Maturitdtskommission abzulegen. Die Maturi-
titsausweise A, B, C berechtigen zu den eidgendssischen Priifun-
gen fiir Lebensmittelchemiker und zum priifungsfreien Eintritt
in das erste Semester jeder Fachabteilung an der Eidgenossischen
Technischen Hochschule.
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In der Regel erwerben sich die Gymnasiasten das eidgenossi-
sche Maturitidtszeugnis durech Priifung an der eigenen Amnstalt.
Fur Kandidaten, die keinen der Maturitidtsausweise besitzen, die
an einer schweizerischen Lehranstalt erworben werden koOnnen,
veranstaltet die eidgenossische Maturititskommission besondere
Priifungen (Maturititsreglement vom 23. Januar 1935). Uber die
Anerkennung von Maturititsausweisen von Auslandsschweizern
im Hinblick auf die Zulassung zu den eidgenodssischen Priifungen
fiir die medizinischen Berufsarten und fir Lebensmittelchemiker
besteht ein besonderes Reglement vom 31. Januar 1933.

Die drei Typen von Maturitiatsausweisen, die vom Bundesrat
anerkannt sind, miissen, um giiltig zu sein, die nachfolgenden Be-
stimmungen erfiillen: Die Schulen, die den Maturititsausweis aus-
stellen, haben in erster Linie den Unterricht in der Muttersprache
(Deutsch, Franzosisch oder Italienisch) und in einer zweiten Lan-
dessprache (Deutsch, Franzosisch oder Italieniseh) griindlich zu
pflegen.?) Im iibrigen sollen sie charakterisiert sein dadurch, daB
sie die geistige Reife der Schiiler durch die besondere Pflege fol-
gender Ficher zu erreichen suchen:

Typus A: des Lateinischen und Griechischen;
Typus B: des Lateinischen und der modernen Sprachen;
Typus C: der Mathematik und der Naturwissenschaften.

Damit der Lehrplan einer Anstalt Gewadhr biete, daB die Ma-
turititsziele erreicht werden durch einen Unterricht, der didaktisch
und hygienisch befriedigt, muBl er auf einen Zeitraum von min-
destens sechs vollen Jahren ausgedehnt sein. (Mindestalter der
Abiturienten 18. Altersjahr.) Wenn es die regionalen Verhiltnisse
eines Kantons als wiinschbar erscheinen lassen, kann die eidgends-
sische Maturititskommission dem Bundesrat die Anerkennung des
Maurititsausweises auch bei einer gebrochenen oder dezentrali-
sierten Schulorganisation beantragen; aber nur dann, wenn die
oben genannten Ficher auf der Unterstufe mit genauer Riicksicht-
nahme auf die Oberstufe so gelehrt werden, daB fiir so vorberei-
tete Schiiler der reibungslose Ubergang von der Unterstufe zur
Oberstufe gewihrleistet wird.

Die Kantone haben in den letzten Jahren ihr Mittelschulwesen
diesen Anforderungen des Bundes angepaBt und in der einleiten-
den Arbeit iiber die schweizerischen Gymnasien mit Maturitits-
abschluB (mit EinschluB der Maturitidtsabteilungen der hohern
Handelsschulen) im Archiv 1936 sind diese umfassenden Reform-

1) Es sei hier auf die interessante tabellarische Zusammenstellung der
Stundenzahl in den Landessprachen an den einzelnen Mittelschulen ver-
wiesen. die im Rahmen der Studien iiber das staatshiirgerliche Problem aus-
gearbeitet wurde. (Siehe Anhang.)



56 40 Jahre Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.

bestrebungen der Kantone im einzelnen ausfiihrlich dargelegt. Es
sei auf diese Arbeit verwiesen.l)

1937 trat das Problem wieder an die Konferenz heran. Der
Stein kam ins Rollen durch eine Eingabe der Erziehungsdirektion
des Kantons Baselstadt iiber die Maturititsreform zuhanden der
Erziehungsdirektoren-Konferenz. In verschiedenen Kantonen, vor
allem in den Universitiats- und Gymnasiallehrerkreisen, wurde die
Frage einer Revision der eidgendssischen Maturitédtsbestimmun-
gen im Sinne eines Abbaues der Stoffiille beraten. Regierungsrat
Dr. Hauser-Baselstadt iibernahm das Studium dieser Frage und
erstattete der Konferenz an ihrer Tagung in Frauenfeld am 13. Sep-
tember 1938 Bericht. Die Grundgedanken waren die folgenden:

,Das eidgenossische Maturititsreglement wird heute von ver-
schiedenen Seiten angegriffen. Unter anderem wird dem Regle-
ment zur Last gelegt, daB die Schiiler der Gymnasien durch die
Anforderungen der Schule zu sehr belastet sind, daB die notige
Freizeit zu stark durech Aufgaben eingeschrankt wird, daBl schrift-
liche Priifungen und Zeugnisnoten eine zu grofBle Rolle spielen und
daB wegen der Aufnahmepriifungen zu den Gymnasien bereits die
Primarschulen in die allgemeine Hetze mit hineingerissen werden.

Gegen einen Teil dieser Anklagen muB das Reglement aller-
dings in Schutz genommen werden. Einige der heute fiihlbaren
Unzutriglichkeiten im Betrieb der Gymnasien sind einmal auf
den Ehrgeiz und die mangelhafte Zusammenarbeit der Fachlehrer
und andererseits auf die Voreingenommenheit und Einsichtslosig-
keit vieler Eltern zuriickzufiihren, die in falscher Uberschitzung
von Maturitit und akademischem Beruf ihre Kinder in ein Gym-
nasium schicken, auch wenn diese fiir eine gymnasiale Arbeits-
weise ungeeignet sind. Hier kann nur jahrlange geduldige Auf-
klirung iiber den Wert einer guten Volksbildung, iiber Aussicht
und Ansehen guter handwerklicher Berufe Abhilfe schafien.

Aber ein Teil der beklagten MiBstiinde ist allerdings dem
Reglement zur Last zu legen, so dal die Wiinsche nach einer Re-
vision nicht ungerechtfertigt erscheinen. Allerdings sollte jeder
Revisionsversuch von einem weiteren Gesichtspunkt aus unter-
nommen werden: aus der Erkenntnis heraus, daBl es in der heuti-
gen Zeit Aufgabe der hoheren Schulen und speziell der Gymnasien
ist, selbstiindig und klar denkende, verantwortungsbereite junge
Menschen zu bilden. Diejenigen Bestimmungen des Reglementes,
die die Durchfithrung dieser Aufgabe erschweren oder verunmog-
lichen, sollten gedndert werden. Dagegen diirften einseitige Be-
rufs- und Fachinteressen bei der Neugestaltung des Reglementes

1) Unterrichtsarchiv 1936: Die schweizerischen Gymnasien mit Maturitats-
abschlul von Dr. E. L. B&hler.
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keine ausschlaggebende Rolle spielen, sondern miifiten sich zum
Schutz des eigentlichen Interesses der Schiiller zuriickhalten.

Wir haben die Frage der Maturitidtsreform verschiedenen kan-
tonalen Erziehungsdirektoren, sowie den Rektoren der Basler
Gymnasien zur schriftlichen MeinungsiuBlerung vorgelegt. Die
Antworten legten Gewicht auf folgende Punkte:

Eine Maturititsreform soll keine Erleichterung der Maturitit
bringen, sondern einen Stoffabbau ohne Senkung der Anforderun-
gen, eine Reduktion, die nicht die Qualitdt der Ficher, sondern
ihre Quantitiat betrifft.

Die verschiedenen Maturitidtstypen sollten durch Heraushebung
bestimmter Zentralficher und Unterordnung der anderen Ficher
in Umfang des Lehrstoffes und Notenbewertung bei Remotion und
Promotion ausdriicklicher charakterisiert und gegeneinander ab-
gegrenzt werden. Fiir die vier Kernfidcher sollten Hochstanforde-
rungen aufgestellt werden. Als Zentralficher kimen in Frage:
Fiir das humanistische Gymnasium Latein, Griechisch, Deutsch,
Mathematik; fiir das mathematisch-naturwissenschaftliche Gym-
nasium Deutsch, Mathematik, Physik und Naturwissenschaften;
fiir das Realgymnasium Deutsch, Franzosisch, Enghsch Mathe-
matik und als fiinftes Fach Latein.

Dabei wird aber nicht der von verschiedenen Seiten abgelehn-
ten Spezialisierung schon auf der Schulstufe das Wort geredet.
Alle drei Abteilungen sollen wirkliche Bildung vermitteln. Wirk-
liche Bildung ist nicht das sogenannte ,harmonische’ allseitige
Wissen, sondern wirkliche Vertiefung und Beherrschung abge-
grenzter Wissens- und Erkenntnisgebiete, in deren Bearbeitung
der Schiiler selbstindig denken gelernt hat.

Von den konkreten Forderungen in bezug auf den Stoffabbau
sind zu erwdhnen: Weglassen des Geographieunterrichts in der
zweltobersten Klasse, Entlastung von Typus A und B in Natur-
wissenschaften, Chemie und Physik, Entlastung von Typus B in
Latein, Mathematik, Biologie.

Im Gegensatz zu diesen Wiinschen nach Entlastung in ein-
zelnen Fichern steht die allgemein erhobene Forderung nach
sorgfiltigerer Pflege der Muttersprache. Vermehrte schriftliche
Ubungen wiiren wiinschenswert; sehr wichtig ist die Anregung,
daB die durch Verminderung der Hausaufgaben erzielte Vermeh-
rung der Freizeit fiir die so wichtige Hauslektiire benutzt wer-
den sollte.

Aus dem Rahmen der bisher genannten Reformvorschlige fillt
die Forderung nach allgemeiner Anerkennung des Maturitats-
typus C. Die Lateinergianzungspriifung, die fiilr Anwirter auf das
medizinische Studium mit Maturitit Typus C vorgeschrieben ist,
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ist eine Einrichtung von zweifelhafter ZweckmiBigkeit. Es fragt
sich, ob bei der Aufstellung dieser Bestimmung nicht die gewerk-
schaftlichen Interessen der Arzteorganisationen stidrker als ideale
Gesichtspunkte mitgesprochen haben. Es sollte eine LoOsung ge-
funden werden, die sowohl dem Maturititstypus C gleiche Berech-
tigung gewihrt wie den andern Maturititstypen und doch dafiir
sorgt, daB ungeeignete Elemente vom &rztlichen Beruf ferngehal-
ten werden.“

Die Maturititsreform ist demnach von neuem im FluB.

8. Militarfragen im Verhéltnis zu Schule und Lehrerschaft.
a) Die eidgendossischen pddagogischen Rekrutenpriifungen.

Diese Frage ist an verschiedenen Tagungen besprochen wor-
den, so 1901 in Genf, 1902 und 1906 in Bern, 1905 in Solothurn, 1906
in Heiden, 1909 in Schaffhausen, 1910 in Freiburg, dann nach dem
Kriege 1919 in Lugano, 1920 in Zug, 1921 in Stans, 1924 in Olten.
Thre Geschichte ist sehr interessant.

Erster Referent in der Frage war Erziehungsdirektor Diiring-
Luzern an der Tagung in Bern 1902. Das eidgenossische Militéar-
departement hatte bis dahin alljdhrlich padagogische Rekruten-
priifungen organisiert, Priifungsexperten bestellt und die Durch-
fithrung der Priifungen und die Zusammenstellung der Resultate
den Aushebungsbehorden iiberlassen, ohne die kantonalen Erzie-
hungsbehorden zu begriiBen. Die Grundlage zu diesem Vorgehen
war ein Regulativ aus dem Jahre 1879, iiber das jedoch, wie Er-
ziehungsdirektor Diiring nachwies, hinausgegangen wurde. Nach
der Annahme der Militdrorganisation 1907 wurde der Konferenz
zwar ein Entwurf der piddagogischen Oberexperten vom 9. Juli
1909 zu einem ,Regulativ fiir die piddagogische Priifung bei der
Aushebung der Wehrpflichtigen® zur Vernehmlassung zugestellt;
doch begniigte sich die Konferenz an der Tagung in Schaffhausen
vom 30. September 1909, das eidgenissische Militdrdepartement an
die frither durch Eingaben geltend gemachten Forderungen zu
erinnern und zu ersuchen, daB man vor der Definitiverklirung
des Regulativs die Konferenz begriiBe. Diesem Wunsch wurde
entsprochen und nach einer Umfrage bei den 25 Erziehungsdepar-
tementen und nach der Kommissionsberatung wurden einige
Postulate, wonach die Konferenz sich ein Mitspracherecht der
kantonalen Erziehungsbehorden bei den Wahlen der pidagogi-
schen Experten und den Priifungsterminen gewahrt wissen wollte,
aufgestellt. Bei der jihrlichen Publikation der Ergebnisse solle
es sein Verbleiben haben, auBlerdem sei auch eine Ubersicht der
Ergebnisse der letzten fiinfjdhrigen Periode beizugeben. Dann
sollen nicht nur diejenigen Stellungspflichtigen, die wegen geisti-



	Die Maturitätsreform

